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(54) Bezeichnung: Verbindungsstück für Fluidleitungen eines Abgasnachbehandlungssystems

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verbin-
dungsstück (6) für Fluidleitungen eines Abgasnachbehand-
lungssystems (1), aufweisend einen Hohlkörper (6a) mit min-
destens drei Fluidanschlüssen (14, 15), die fluidleitend in
dem Hohlkörper (6a) miteinander verbunden sind, wobei zu-
mindest zwei der Fluidanschlüsse (15) durch jeweils eine
Membran (19) von einem dritten Fluidanschluss (14) ge-
trennt sind, und wobei die jeweilige Membran (19) für eine
Flüssigkeit durchlässig ist und in einem durch die Flüssigkeit
benetzten Zustand sperrend für ein Gas ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbindungsstück
für Fluidleitungen eines Abgasnachbehandlungssys-
tems, aufweisend einen Hohlkörper mit mindestens
drei Fluidanschlüssen, die fluidleitend in dem Hohl-
körper miteinander verbunden sind.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Dosiersys-
tem zum Eindosieren einer Flüssigkeit, insbesondere
für ein Abgasnachbehandlungssystem einer Brenn-
kraftmaschine, aufweisend mindestens ein Förder-
modul, eine Hauptleitung, mindestens zwei Fluidlei-
tungen und mindestens zwei Dosierventile.

Stand der Technik

[0003] Abgasnachbehandlungsdosiersysteme sind
aus dem Stand der Technik bereits bekannt. Übli-
cherweise verfügen solche Systeme über ein För-
dermodul und ein Dosierventil zum Eindosieren ei-
nes flüssigen Abgasnachbehandlungsmittels (Flüs-
sigkeit) in das Abgas einer Brennkraftmaschine, wo-
bei aktuell Systeme in der Entwicklung sind, wel-
che über zwei Dosierventile verfügen. Typischerwei-
se wird die Verbindung zwischen dem mindestens ei-
nen Fördermodul und den mindestens zwei Dosier-
ventilen derart realisiert, dass eine vom Fördermo-
dul kommende Hauptleitung mit einem Verbindungs-
stück in zwei Leitungen für die zwei Dosierventile auf-
geteilt wird.

[0004] Beim Abschalten eines Abgasnachbehand-
lungssystems werden gewöhnlich alle vorhande-
nen - und zu diesem Zeitpunkt zumindest teilwei-
se mit Flüssigkeit gefüllten - Leitungen durch eine
„Rücksaugung“ bzw. Anlegen eines Unterdrucks ent-
leert beziehungsweise belüftet, insbesondere um ein
Gefrieren von Flüssigkeit in den Leitungen und dem
Dosierventil bei Temperaturen unterhalb des Gefrier-
punkts zu vermeiden.

[0005] Beim Entleeren eines Abgasnachbehand-
lungssystem mit zwei oder mehr Dosierventilen be-
steht jedoch nun die Herausforderung, einen entleer-
ten Zustand aller Leitungen des Abgasnachbehand-
lungssystems herbeizuführen, sodass einerseits ei-
ne Gefrierfestigkeit besteht und andererseits beim
nächsten Aktivieren des Abgasnachbehandlungssys-
tem wieder ein gleichmäßiges Wiederbefüllen oh-
ne Lufteinschlüsse möglich ist. Es besteht die Ge-
fahr bei einem System mit mindestens zwei Do-
sierventilen, dass beim Rücksaugen nur eine Lei-
tung vollständig entleert wird, wenn mehrere Leitun-
gen durch ein Verbindungsstück mit einer Rücksaug-
einrichtung verbunden sind. Dies kann zu einem
gemischten Phasenzustand (Flüssigkeit/Luft/Flüssig-
keit) führen. Beim nächsten Einschalten des Abgas-
nachbehandlungssystems wird gegebenenfalls die
Luft während des (Wieder-)Befüllens/Druckaufbaus

ungleichmäßig auf die beiden Dosierventile verteilt,
weswegen hierdurch fehlerhafte Dosiermengen im
Abgasstrang eingespritzt werden und Fehleinsprit-
zungen beim Wiederbefüllen entstehen können. Des
Weiteren können Druckeinbrüche entstehen. Stand
der Technik sind Verbindungsstücke, aufweisend ei-
nen Hohlkörper mit mindestens drei Fluidanschlüs-
sen, die fluidleitend in dem Hohlkörper miteinander
verbunden sind.

[0006] Unter dem Begriff „entleerter Zustand“,
manchmal auch als „definierter Rücksaugzustand“
bezeichnet, soll im Weiteren verstanden werden,
dass alle Fluidleitung, welche sich stromabwärts be-
finden, d.h. in Richtung der Leitungsverzweigung,
insbesondere des Verbindungsstücks, ausgehend
von dem mindestens einen Fördermodul, frei, bevor-
zugt vollständig frei, von Flüssigkeit sind.

[0007] Darüber hinaus sind die mindestens zwei Do-
sierventile vor einer unbeabsichtigten Umlagerung
von insbesondere nicht rückgesaugter Flüssigkeit zu
schützen. Mit Umlagerung ist insbesondere gemeint,
dass die beiden Dosierventile durch das Verbin-
dungsstück hydraulisch miteinander verbunden sind,
falls zudem ein Höhenunterschied zwischen den bei-
den Dosierventilen besteht und falls weiterhin eine
Luftleckage im unteren Dosierventil (Luft tritt aus) und
im oberen Dosierventil (Luft tritt ein) vorliegt, ist es
möglich, dass das untenliegende Dosierventil unbe-
absichtigt durch Umlagerung mit Flüssigkeit befüllt
wird.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Die vorliegende Erfindung stellt ein Verbin-
dungsstück mit den Merkmalen des Anspruchs 1 zur
Verfügung, welches gegenüber den aus dem Stand
der Technik bekannten Verbindungsstücken den Vor-
teil aufweist, dass ohne weitere notwendigen Schrit-
te ein entleerter Zustand des Abgasnachbehand-
lungssystems erreicht bzw. hergestellt bzw. einge-
stellt werden kann. Durch eine einfache konstrukti-
ve Maßnahme wird das zuvor beschriebene Problem
gelöst, ohne dass dabei nennenswerte Nachteile auf-
treten. Gemäß der Erfindung ist vorgesehen bei ei-
nem Verbindungsstück mit mindestens drei Fluidan-
schlüssen, dass zumindest zwei der Fluidanschlüs-
se durch jeweils eine Membran von einem dritten
Fluidanschluss getrennt sind, und wobei die jeweilige
Membran für eine Flüssigkeit durchlässig ist, und in
einem durch die Flüssigkeit benetzten Zustand sper-
rend für ein Gas ist. Für den Einsatz als Membran ge-
eignete Materialien weisen zwingend die Eigenschaft
auf in einem mit einer Flüssigkeit benetzten Zustand
für ein Gas, insbesondere Luft, sperrend zu sein. Dies
bedeutet, dass die Druckdifferenz, welche notwen-
dig ist, um Luft durch die benetzte Membran zu be-
wegen - auch als Blasenpunkt oder Bubble-Point be-
zeichnet und ab hier wird der Begriff Blasenpunkt ver-
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wendet - deutlich höher ist, als der Differenzdruck,
welcher sich bei gleicher Durchströmung bzw. Durch-
strömungsgeschwindigkeit mit jeweils einer Flüssig-
keit an der Membran einstellt. Der Blasenpunkt an
sich wird bestimmt bzw. festgelegt durch die Art der
Membran in Verbindung mit der verwendeten Flüs-
sigkeit (Kapillardruck). Auf die genauen Zusammen-
hänge in Bezug auf den Blasenpunkt wird weiter un-
ten noch einmal eingegangen. Durch die Membran
wird so lange Flüssigkeit hindurchgeleitet, solange
auf der Seite des Verbindungsstücks, an welchem
das Fördermodul angeschlossen ist, noch Kontakt zu
einem Flüssigkeitsreservoir besteht. Unter dem Aus-
druck „in einem Fluidanschluss angeordnete Mem-
bran“ soll im Sinne der Erfindung verstanden wer-
den, dass die in einem Fluidanschluss angeordnete
Membran den Querschnitt des Fluidanschlusses der-
art vollständig verschließt beziehungsweise den sich
in dem Fluidanschluss ergebenden Querschnitt des
Fluidanschlusses derart vollständig abdeckt, dass
keine Flüssigkeit und kein Gas an der Membran vor-
bei den Fluidanschluss durchqueren kann.

[0009] Maßgebliches Merkmal der Membran für die-
se Eigenschaft ist insbesondere der Blasenpunkt und
der Blasenpunkt-Druck p in einem durch eine Flüssig-
keit benetzt Zustand. Der Blasenpunkt-Druck p steht
über die mathematische Formel

p cos /D= ⋅ ⋅ ( )4 σ θ

in Zusammenhang mit der Oberflächenspannung der
Flüssigkeit σ (Sigma), dem Kontaktwinkel der Ma-
terialpaarung θ (Theta), wobei mit Materialpaarung
die Paarung aus einer Membran und einer Flüssig-
keit gemeint ist, und mit D der Porengröße der Mem-
bran. In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weist die Membran einen Blasenpunkt-Druck
p von 20 bis 100 mbar, bevorzugt von 35 bis 100
mbar, auf. Hierdurch kann vorteilhafterweise erreicht
werden, dass auch bei großen Strömungswiderstän-
den oder einer hohen Ansaughöhe in der noch be-
füllten Fluidleitung keine Luft aus der bereits ent-
leerten Fluidleitung bzw. Fluidanschluss angesaugt
wird. Ferner kann bei einem zu hohem Blasenpunkt-
Druck p das Fördermodul nicht mehr in der Lage
sein das Verbindungsstück zu entleeren. Die Oberflä-
chenspannung von einem üblichen flüssigen Abgas-
nachbehandlungsmittel liegt zwischen ca. 65 und 80
mN/m.

[0010] Die Porengröße der Membran, manchmal
auch als Maschenweite bezeichnet, ist bevorzugt so
groß gewählt, dass keine unerwünschte Ablagerung/
Abscheidung von Partikeln, insbesondere Schmutz-
partikeln, bewirkt wird. Aus diesem Grund wird die
Porengröße vorzugsweise größer gewählt, als die
Porengröße von Filtern bzw. Schutzsieben, welche
optional im System stromaufwärts verbaut sind. Be-

vorzugt ist deshalb vorgesehen, dass die Membran
eine Porengröße größer 25 µm, bevorzugt größer 40
µm, aufweist.

[0011] Bevorzugt ist die Membran aus einem ther-
moplastischen Kunststoff, insbesondere aus einem
Polyolefin oder Polypropylen (PP) oder einem Poly-
amid, insbesondere Polyamid 6.6 (PA 6.6), gebildet.
Als Material für die Membranen können bevorzugt
viele für den Einsatz als Membran bekannte Materia-
len verwendet werden, insbesondere sind bei Abgas-
nachbehandlungssystemen Materialien wie PP oder
PA für den Einsatz als Filter bekannt. Die Materialien
für die Membran müssen, wie oben schon erwähnt,
lediglich die Eigenschaft aufweisen, dass sie in einem
mit der Flüssigkeit benetzten Zustand sperrend für
Gase sein müssen.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass die jeweilige
Membran geneigt zur Strömungsrichtung des je-
weiligen Fluidanschlusses angeordnet ist. Alternativ
ist bevorzugt vorgesehen, dass die jeweilige Mem-
bran senkrecht zur Strömungsrichtung des jeweili-
gen Fluidanschlusses angeordnet ist. Mit dem Be-
griff „Strömungsrichtung“ ist im Sinne der Erfindung
nicht die tatsächliche beziehungsweise real vorlie-
gende Strömung gemeint, sondern eine hypotheti-
sche Strömung parallel zur Längs-Mittelachse der
Fluidleitung beziehungsweise des Fluidanschlusses.
Weitere (reale) Effekte, wie beispielsweise Turbu-
lenzen oder durch Krümmungen vor dem Eintritt in
eine Fluidleitung resultierende Strömungen, welche
nicht parallel zur Längs-Mittelachse sind, sollen für
die Strömungsrichtung im Sinne der Erfindung kei-
ne Relevanz haben. Durch die bevorzugte, geneigte
Anordnung der Membran zur Strömungsrichtung wird
erreicht, dass der Druckabfall an der Membran, wel-
cher aus dem Widerstand der Membran für die Flüs-
sigkeit resultiert, bei dem maximal zu erwartenden
Volumenstrom bei der Entleerung stets geringer ist
als der Blasenpunkt, und dass die Durchströmungs-
fläche der Membran größer ist als die durchströmba-
re Querschnittsfläche des Fluidanschluss.

[0013] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die jeweili-
ge Membran in einem Winkel unter 90°, insbeson-
dere unter 70°, zur Strömungsrichtung des jewei-
ligen Fluidanschlusses angeordnet ist. Die vorste-
hend beschriebenen Winkel der Membran zur Strö-
mungsrichtung sind auch ein Maß für ein Verhält-
nis von einer durchströmten Fläche der Membran
zu einer Querschnittsfläche des Fluidanschlusses, in
welcher die Membran angeordnet ist. Weiterhin sind
aber in Bezug auf die Membran noch weitere Form-
gebungen bevorzugt, sodass die daraus resultieren-
de durchströmte Fläche der Membran beeinflusst,
d.h. vergrößert oder verkleinert, wird. Bevorzugt ist
vorgesehen, dass bei einer geneigten Membran die
durchströmte Fläche der Membran durch eine Wel-
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lenform der Membran vergrößert werden kann. Wei-
terhin bevorzugt ist vorgesehen, dass bei einer senk-
rechten Membran die durchströmte Fläche der Mem-
bran durch eine Wellenform der Membran vergrößert
wird.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist das Verbindungsstück genau drei
Fluidanschlüsse auf. Hierdurch kann ein Abgasnach-
behandlungssystem mit zwei Dosierventilen beson-
ders vorteilhaft in Funktion gesetzt werden.

[0015] Bevorzugt ist das Verbindungsstück ein T-
Stück oder Y-Stück. Dies hat den Vorteil, dass solche
T-oder Y-Stücke sehr preisgünstig und in den benö-
tigten großen Mengen zuverlässig hergestellt werden
können.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass alle Fluidan-
schlüsse, bis auf einen, jeweils eine Membran auf-
weisen, wobei es sich bei dem Fluidanschluss ohne
Membran um einen Hauptanschluss handelt. Diese
Ausführungsform hat den Vorteil, dass auch bei mehr
als zwei Fluidanschlüssen alle sicher rückgesaugt
werden können. In einer alternativen Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass von ins-
gesamt mindestens vier Fluidanschlüssen mindes-
tens zwei Fluidanschlüsse jeweils eine Membran und
die weiteren mindestens zwei Fluidanschlüsse kei-
ne Membran aufweisen, wobei es sich bei den zwei
Fluidanschlüssen ohne Membran einerseits um ei-
nen VS-Druckanschluss handelt und andererseits um
einen VS-Rücksauganschluss. Im Sinne der Erfin-
dung soll unter dem Begriff „VS-Druckanschluss“ ver-
standen werden, dass es sich um einen Anschluss
am Verbindungsstück handelt, durch welchen unter
Druck vom Fördermodul durch eine Druck-Fluidlei-
tung ein Fluid ins Verbindungsstück gelangt und dar-
auf folgend durch das Verbindungsstück zu den je-
weiligen Dosierventilen geleitet wird. Unter dem Be-
griff „VS-Rücksauganschluss“ soll im Sinn der Erfin-
dung verstanden werden, dass es sich um einen An-
schluss am Verbindungsstück handelt, an welchen
mit Hilfe des Fördermoduls durch eine Rücksaug-
Fluidleitung ein Unterdruck angelegt wird und so-
mit werden die Fluidleitungen zwischen Verbindungs-
stück und Dosierventilen entleert. Diese alternati-
ve Ausführungsform mit zwei Fluidleitungen statt ei-
ner Fluidleitung zwischen Fördermodul und Verbin-
dungsstück hat den Vorteil, dass zwei separate Fluid-
leitungen für das Entleeren und Wiederbefüllen vor-
handen sind, sodass lediglich die jeweiligen Fluid-
leitungen zwischen Verbindungsstück und Dosier-
ventil entleert werden müssen und nicht zusätzlich
die Fluidleitung zwischen Fördermodul und Verbin-
dungsstück entleert werden muss, um den entleerten
Zustand herzustellen.

[0017] In einer weiteren alternativen Ausführungs-
form der Erfindung ist bevorzugt vorgesehen, dass
alle Fluidanschlüsse jeweils eine Membran aufwei-
sen. Dies hat den Vorteil, dass bei der Montage
des Verbindungsstücks auf den korrekten Anschluss
bzw. auf die korrekte Zuordnung der Anschlüsse zu
den Dosierventilen einerseits und den Anschlüssen
zum Fördermodul andererseits nicht geachtet wer-
den muss.

[0018] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Dosiersys-
tem zum Eindosieren einer Flüssigkeit in ein Sys-
tem, insbesondere für ein Abgasnachbehandlungs-
system einer Brennkraftmaschine, aufweisend min-
destens ein Fördermodul, eine Hauptleitung, mindes-
tens zwei Fluidleitungen und mindestens zwei Do-
sierventile, wobei die Hauptleitung mit dem mindes-
tens einen Fördermodul fluidleitend verbunden ist
und wobei die mindestens zwei Fluidleitungen mit je-
weils einem der Dosierventile fluidleitend verbunden
sind, wobei die Hauptleitung mit den mindestens zwei
Fluidleitungen durch ein Verbindungsstück mit den
oben bereits genannten Merkmalen fluidleitend ver-
bunden ist. Es ergeben sich hierdurch die bereits ge-
nannten Vorteile.

[0019] Unter dem Ausdruck „fluidleitend verbunden“
soll im Sinne der Erfindung verstanden werden, dass
wenn beispielsweise mittels einer Fluidleitung ein
Fördermodul mit einem Dosierventil fluidleitend ver-
bunden wird, dies bedeutet, dass am einen Ende
der Fluidleitung das Fördermodul angeordnet bezie-
hungsweise angeschlossen ist und am anderen En-
de der Fluidleitung das Dosierventil angeordnet be-
ziehungsweise angeschlossen ist. Mit anderen Wor-
ten wird an einem Ende der Fluidleitung das Förder-
modul und am anderen Ende der Fluidleitung das Do-
sierventil angeschlossen, wenn im Rahmen der Erfin-
dung offenbart wird, dass durch eine Fluidleitung ein
Fördermodul mit einem Dosierventil fluidleitend ver-
bunden wird.

[0020] Weitere Vorteile und bevorzugte Merkmale
und Merkmalskombinationen ergeben sich insbeson-
dere aus dem zuvor Beschriebenen sowie aus den
Ansprüchen.

[0021] Im Folgenden soll die Erfindung anhand meh-
rerer Figuren näher erläutert werden. Dazu zeigen

Fig. 1 ein vorteilhaftes Dosiersystem eines Ab-
gasnachbehandlungssystems,

Fig. 2a bis Fig. 2d verschiedene Zustände eines
Verbindungsstücks des Dosiersystems .

[0022] Fig. 1 zeigt ein Abgasnachbehandlungssys-
tem 1 mit einem darin enthaltenen Dosiersystem 2,
wobei das Abgasnachbehandlungssystem 1 einen
Tank 3, ein im Tank 3 enthaltenes Fluid 4, welches
durch das Dosiersystem 2 dosiert wird, ein Förder-
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modul 5, ein Verbindungsstück 6, aufweisend einen
Hohlkörper 6a, sowie einen Katalysator 7 aufweist.

[0023] Ein Tank-Ansauganschluss 8 des Fördermo-
duls 5 ist mit dem Tank 3 durch eine Tank-Ansaug-
Fluidleitung 9 fluidleitend verbunden. Hierdurch kann
das Fluid 4 aus dem Tank 3 in das Fördermodul 5 an-
gesaugt werden. Um das durch eine Entleerung des
Dosiersystems 2 im Fördermodul 5 anfallende Fluid
4 wieder zurück in den Tank 3 befördern zu können
verfügt das Fördermodul 5 ferner über einen Tank-
Rücklaufanschluss 10, welcher über eine Tank-Rück-
lauf-Fluidleitung 11 mit dem Tank 3 fluidleiten ver-
bunden ist. Zur Förderung des durch den Tank-An-
sauganschluss 8 in das Fördermodul 5 gelangte Flu-
id 4 in das Verbindungsstück 6 wird das Fluid durch
einen Förderanschluss 12 des Fördermoduls 5 und
durch eine Hauptleitung 13 zu einem Hauptanschluss
14 des Verbindungsstück 6 gefördert. Von dort aus
wird das Fluid 4 jeweils durch einen der zwei Fluidan-
schlüsse 15 und durch eine der zwei Fluidleitungen
16 zu einem der zwei Dosierventile 17 weitergeför-
dert. Die Dosierventile 17 dosieren das Fluid 4 in ei-
nen vom Motor herführenden bzw. kommenden Ab-
gasstrang 18.

[0024] Fig. 2a zeigt das Verbindungsstück 6 zu Be-
ginn der Entleerung der Fluidleitungen 16 (hier in
Fig. 2a nicht gezeigt). Hierbei wird das Fluid 4 nach
oben hinweg durch den Hauptanschluss 14 zum För-
dermodul 5 aus den Fluidanschlüssen 15 durch eine
Membran 19 gesaugt.

[0025] In Fig. 2b ist gezeigt, wie durch das ange-
saugte Fluid 4 Luft in den in Fig. 2b rechts dargestell-
ten Fluidanschluss 15 nachströmt, sodass die Luft
an der Membran 19 anliegt. Der Unterdruck, wel-
cher zu diesem Zeitpunkt vom Fördermodul 5 (hier in
Fig. 2b nicht gezeigt) durch den Hauptanschluss 14
im System eingestellt wird, ist noch geringer als der
Blasenpunkt der Membran 19. Somit wird keine Luft
durch die Membran 19 hin zum Fördermodul 5 (hier in
Fig. 2b nicht gezeigt) durch das Verbindungsstück 6
gesaugt. Das im linken Fluidanschluss 15 vorhande-
ne Fluid 4 wird hingegen weiter durch die Membran
19 in Richtung des Fördermoduls 5 (hier in Fig. 2b
nicht gezeigt) durch den Hauptanschluss 14 entleert.

[0026] In Fig. 2c ist gezeigt, dass solange Fluid 4
angesaugt wird bis an beiden Membranen 19, d.h.
im linken und rechten Fluidanschluss 15, Luft anliegt.
Beide Fluidanschlüsse 15 sind somit entleert und der
durch das Fördermodul 5 (hier in Fig. 2c nicht ge-
zeigt) generierte Unterdruck im Hauptanschluss 14
steigt weiter an bis der Unterdruck den Blasenpunkt-
Unterdruck erreicht bzw. überschreitet. Ab diesem
Punkt wird aus beiden Fluidanschlüssen 15, d.h. dem
linken und rechten Fluidanschluss, Luft durch die je-
weiligen Membranen 19 oder auch nur durch eine der
beiden Membranen 19 gesaugt.

[0027] In Fig. 2d ist gezeigt, wie die Entleerung des
Hauptanschlusses 14 abläuft. Hierbei wird durch den
Unterdruck, welcher durch das Fördermodul 5 (hier
in Fig. 2d nicht gezeigt) generiert wird, das im Haupt-
anschluss 14 noch vorhandene Fluid 4 in Richtung
des Fördermodul 5 (hier in Fig. 2d nicht gezeigt) ab-
gesaugt und Luft nachströmt. Anschließend ist das
Verbindungsstück 6 bzw. das Dosiersystem 2 (hier
in Fig. 2d nicht vollständig gezeigt) bzw. das Abgas-
nachbehandlungssystem 1 (hier in Fig. 2d nicht voll-
ständig gezeigt) in einem entleerten Zustand.

[0028] Als Ausführungsbeispiel für die Membran 19
in den Fig. 2a bis Fig. 2d ist eine Membran 19 aus
Polyamid 6.6 (PA6.6) zu nennen, wobei zwischen der
Membran 19 und der Flüssigkeit 4, d.h. dem flüssigen
Abgasnachbehandlungsmittel, ein Kontaktwinkel von
50° vorliegt und die Porengröße der Membran 50 µm
beträgt. Hierdurch ergibt sich ein Blasenpunkt-Druck
p von 35 mbar.

[0029] Weiterhin ist in Fig. 1 gezeigt, dass optional
die Entleerung des Verbindungsstücks 6 nicht durch
den Hauptanschluss 14 und die Hauptleitung 13 er-
folgt, sondern die Entleerung durch einen optionalen
VS-Rücksauganschluss 20 des Verbindungsstücks 6
erfolgt. In diesem Fall wird der Hauptanschluss 14 als
ein VS-Druckanschluss 21 und die Hauptleitung 13
als eine Druck-Fluidleitung 22 bezeichnet. Weiterhin
ist die Druck-Fluidleitung 22 am Fördermodul 5 mit
einem FM-Druckanschluss 23, bisher als Förderan-
schluss 12 bezeichnet, fluidleitend verbunden. Somit
wird bei der Entleerung in einem ersten Schritt das
Fluid 4 von den Dosierventilen 17 durch die Fluidlei-
tungen 16 zum Verbindungsstück 6 gesaugt. In ei-
nem zweiten Schritt wird das Fluid vom Verbindungs-
stück 6 durch den VS-Rücksauganschluss 20 und
durch eine Rücksaug-Fluidleitung 24 zu einem FM-
Rücksauganschluss 25 des Fördermoduls 5 und so-
mit zum Fördermodul 5 gesaugt. In einem dritten
Schritt, wie oben schon beschrieben, wird das Fluid
4 durch den Tank-Rücklaufanschluss 10 des Förder-
moduls 5 und durch die Tank-Rücklauf-Fluidleitung
11 zurück zum Tank 3 gefördert.

[0030] Weiterhin ist in Fig. 1 gezeigt, dass optio-
nal über einen weiteren Fluidanschluss 15a (gestri-
chelt gezeichnet) am Verbindungsstück und eine wei-
tere Fluidleitung 16a (gestrichelt gezeichnet) sowie
ein weiteres Dosierventil 17a (gestrichelt gezeichnet)
das Fluid 4 auch nach dem Katalysator 7 in einen
nach dem Katalysator 7 befindlichen Abgasstrang 26
eindosiert wird. Hiernach ist optional ein weiterer Ka-
talysator (hier nicht gezeigt) vorgesehen.

Patentansprüche

1.    Verbindungsstück (6) für Fluidleitungen eines
Abgasnachbehandlungssystems (1), aufweisend ei-
nen Hohlkörper (6a) mit mindestens drei Fluidan-
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schlüssen (14, 15), die fluidleitend in dem Hohlkörper
(6a) miteinander verbunden sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest zwei der Fluidanschlüsse
(15) durch jeweils eine Membran (19) von einem drit-
ten Fluidanschluss (14) getrennt sind, und wobei die
jeweilige Membran (19) für eine Flüssigkeit durchläs-
sig ist und in einem durch die Flüssigkeit benetzten
Zustand sperrend für ein Gas ist.

2.    Verbindungsstück (6) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Membran (19) ei-
nen Blasenpunkt-Druck p von 20 bis 100 mbar, be-
vorzugt von 35 bis 100 mbar, aufweist.

3.  Verbindungsstück (6) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Membran (19) eine Porengröße größer 25 µm, be-
vorzugt größer 40 µm, aufweist.

4.  Verbindungsstück (6) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige Membran (19) in einem Winkel unter
90°, insbesondere unter 70°, zur Strömungsrichtung
des jeweiligen Fluidanschlusses (14, 15) angeordnet
ist.

5.   Verbindungsstück (6) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Membran (19) aus einem thermoplastischen
Kunststoff, insbesondere aus einem Polyolefin oder
Polypropylen oder einem Polyamid, insbesondere
Polyamid 6.6, gebildet ist.

6.  Verbindungsstück (6) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungsstück (6) genau drei Fluidanschlüs-
se (14, 15) aufweist.

7.  Verbindungsstück (6) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungsstück (6) ein T-Stück oder Y-Stück
ist.

8.  Verbindungsstück (6) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige Membran (19) geneigt zur Strömungs-
richtung des jeweiligen Fluidanschlusses (14, 15) an-
geordnet ist.

9.  Verbindungsstück (6) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige Membran (19) senkrecht zur Strömungs-
richtung des jeweiligen Fluidanschlusses (14, 15) an-
geordnet ist.

10.  Verbindungsstück (6) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass alle Fluidanschlüsse (14, 15) bis auf einen je-
weils eine Membran (19) aufweisen, wobei es sich bei

dem Fluidanschluss ohne Membran um einen Haupt-
anschluss (14) handelt.

11.  Verbindungsstück (6) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass alle
Fluidanschlüsse (14, 15) jeweils eine Membran (19)
aufweisen.

12.  Dosiersystem (2) zum Eindosieren einer Flüs-
sigkeit in ein System, insbesondere für ein Abgas-
nachbehandlungssystem (1) einer Brennkraftmaschi-
ne, aufweisend mindestens eine Fördereinrichtung
(5), eine Hauptleitung (13), mindestens zwei Fluidlei-
tungen (16) und mindestens zwei Dosierventile (17),
wobei die Hauptleitung (13) mit der mindestens ei-
nen Fördereinrichtung (5) fluidleitend verbunden ist,
und wobei die mindestens zwei Fluidleitungen (16)
mit jeweils einem der Dosierventile (17) fluidleitend
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptleitung (13) mit den mindestens zwei Fluidlei-
tungen (16) durch ein Verbindungsstück (6) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11 fluidleitend verbunden
ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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